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SCHLAGZEILEN 
Informationen für Kälteanlagenbauer

 Betriebszertifizierung nach § 6 ChemKlimaschutzV 
Mit mehreren Innungen konnten regional mittlerweile vereinfachte Verfahren zur 
Betriebszertifizierung nach § 6 ChemKlimaschutzV mit den zuständigen Landesbehörden 
(Bezirksregierung, LMU, o. a.; die aktuelle Liste wurde an die Mitgliedsinnungen verteilt) 
abgesprochen werden. Ein möglicher Weg besteht darin, dass die Innung eine Positivliste der 
nach §1 HWO Vollhandwerk Kälteanlagenbauerhandwerk eingetragenen Mitgliedsbetreibe der 
zuständigen Behörde übermittelt und die Behörde diese Betriebe so ohne weitere Prüfung 
eintragen kann. In Einzelfällen wurde noch eine Selbstverpflichtungserklärung zur 
vorhandenen Fachbetriebsausstattung gefordert, auch dies stellt für qualifizierte 
Vollhandwerkbetriebe kein Problem dar. Unterlagen zur Erläuterung der Vorgehensweise bei 
der zuständigen Behörde können beim BIV angefordert werden. 

 „Schmalspur“-Sachkundelehrgänge 
Hinsichtlich der Zertifizierung nach § 5 der ChemKlimaschutzV hat der BIV basierend auf dem 
Gutachten des Heinz-Piest-Institutes die Länderbehörden aufgefordert, diesen 
„Schmalspurlehrgängen“ entgegenzutreten und ggf. bereits ausgestellte Zertifikate für ungültig 
zu erklären.  

 Änderungsverordnung zur AVO Mechatroniker/-in für 
Kältetechnik – Diskussion auf höchster politischer Ebene 
Die von den Sozialpartnern abgestimmte und ausschließlich vom BMWI blockierte 
Änderungsverordnung (Festschreibung der ÜBL in der Verordnung!) wird nun heftig zwischen 
ZDH-Präsident Kentzler und dem Wirtschaftsminister diskutiert. 
Der Schriftverkehr liegt uns vor und kann im Mitgliederbereich der BIV-Homepage eingesehen 
werden. 

 BIV Edition Technologie 
Das Layout der BIV Edition Technologie wurde überarbeitet und steht ab 21.04.2009 auch als 
Gesamtwerk zum Download und für den Ausdruck im Mitgliederbereich der BIV-Homepage 
bereit. 

 Nachwuchswerbung: Expo-Wand 
An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf aufmerksam machen, dass für die 
Nachwuchswerbung auf Jobbörsen, Ausbildungsmessen, Tage der Offenen Tür o. ä. 
Werbedisplays bereit stehen, die bei der BIV-Geschäftsstelle angefordert werden können. 
Frühzeitige Planung und aktive Ansprache der Jugendlichen helfen bei der Rekrutierung des 
Nachwuchses und vermeiden unbesetzte Ausbildungsstellen kurz vor Ausbildungsbeginn. 
Einige Links zum Überblick von Ausbildungs- und Jobbörsen haben wir auf unserer 
Homepage zusammengestellt. 

 Personalie Informationsstelle Technologie 
Um der im Rahmen der Normungsarbeit und im Behördenkontakt notwendigen 
„Außendarstellung“ gerecht zu werden, trägt der bisherige Leiter der Informationsstelle 
Technologie, Peter Bachmann, ab sofort auf Beschluss des BIV-Vorstands den Titel 
„Geschäftsführer Technik“. Die bisherige Tätigkeit bleibt wie gehabt bestehen. 

 Novellierung der VOB 
Der Hauptausschuss Allgemeines des Deutschen Vergabe- und Vertragsausschusses für 
Bauleistungen (DVA) hat Vorschläge zur Verschlankung und Vereinfachung der Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) erarbeitet. Der DVA-Vorstand hat am 25. 
November 2008 die Neufassung der VOB beschlossen. Die neue Gesamtausgabe der VOB 
2009 soll im Juni 2009 veröffentlicht werden. Die VOB Teile A und B der beschlossenen 
Fassung können als Vorabfassung der VOB 2009 eingesehen werden. Bis zur 
Bekanntmachung der VOB 2009 können sich Änderungen ergeben. 

 ZDH-Ratgeber „Recht“ zum Forderungsmanagement 
Über die Auswirkungen des neuen Forderungssicherungsgesetzes auf Betriebe informiert ein 
neuer Ratgeber des ZDH. Der Ratgeber beschreibt die aktuellen gesetzlichen Änderungen 
und legt sie im Kontext der Auftragsabwicklung dar. So können Betriebsinhaber ihr 
Forderungsmanagement zielgenau überprüfen und gegebenenfalls anpassen.  
 
 
 
Weitere Informationen sowie Möglichkeiten zum Download zu unseren Themen finden Sie in den 
SCHLAGZEILEN auf unserer Internetseite über diesen Link:  
http://biv-kaelte.de/schlagzeilen/ 
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